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Für zehn glückliche Leser des Florida Sun Magazines kann der Traum

von der Greencard schon bald in Erfüllung gehen. Sie haben nämlich

bei uns eine kostenlose Teilnahme an der diesjährigen »Diversity Visa

Lottery« mit der Berliner Agentur »The American Dream – US GreenCard

Service GmbH« (www.americandream.de) gewonnen. Im Folgenden

in Auszügen die Begründungen unserer Gewinner für ihren Wunsch,

in die USA auszuwandern. Viel Glück allen Teilnehmern! 

»Seit 1997 besuchen mein Mann und ich

regelmäßig Florida. Wir haben den Bundes-

staat lieben gelernt und möchten uns dort

gern mehr einbringen. Mit meinem Wissen

und meiner Erfahrung würde ich gerne

in einem Pflegeheim mitarbeiten. Einen

potenziellen Arbeitgeber habe ich bereits

gefunden, jetzt fehlt noch die Einreise-

und Arbeitserlaubnis.«

Marion Hauber, Osterholz-Scharmbeck

»Ich möchte die Greencard gewinnen, weil

ich die erste aus meiner Familie sein will,

die allein ihren Weg in die USA schafft. Ich

habe bereits zwei Jahre als Au-pair in den

USA gelebt, jetzt will ich den Amerikani-

schen Traum leben und dort auf eigenen

Beinen stehen.«

Yasemin Yildirim, Bretzfeld-Rappach

»Einerseits bewundere ich die uneinge-

schränkte Freiheit der Amerikaner,

andererseits halte ich es bei dieser Politik

in Deutschland und dem Verfall der EU

nicht mehr aus.«

Dr. Eric Oltmanns, Meckenheim

»Amerika ist das Land der unendlichen

Träume. Und da ich schon sehr gut Teller

waschen kann, möchte ich nun in Amerika

alle meine Chancen wahrnehmen, um

auch noch Millionärin zu werden!« 

Karin Herborn-Amtmann, München

»Seit meiner Kindheit träume ich von der

Möglichkeit, als Pilot in den USA arbeiten

zu dürfen. Das eine Ziel – Pilot in Deutsch-

land zu sein – habe ich bereits geschafft.

Nun würde mir eine Greencard helfen, das

zweite Ziel zu erreichen, um dann meinen

Traum leben zu können.«

Tolga Kasamak, Deizisau

»Wir verbringen gerade einen wunder-

vollen Urlaub in Nokomis in der Nähe von

Sarasota – und unsere heutige Abend-

lektüre ist das Florida Sun Magazine. Beim

Gewinnspiel mache ich mit, weil meine

Freundinnen und ich fest entschlossen

sind, im Alter eine Golden-Girls-WG in

Florida zu gründen. Eine Greencard würde

unser gemeinsames Vorhaben in der

Zukunft sehr vereinfachen.«

Heike Decker, Köln

»Wir (mein Ehemann sowie unser fünf-

jähriger Sohn) möchten gerne in Naples

leben. Zunächst würden wir gerne eine

Immobilie kaufen, dann gegebenenfalls

unsere HNO-Praxis und Zahnarztpraxis in

Naples weiterführen. Unser Sohn geht

in Deutschland auf eine englischsprachige

International School, sodass er leicht

wechseln kann.«

Dr. Serap Albrecht, Neuss

»Ich will die Greencard gewinnen, um

einfacher einen Pub in Miami Beach

eröffnen zu können – und das ohne den

Druck eines zeitlich befristeten E-2-

Investoren-Visums.«

Lazar Subotic, Ingolstadt

»... um in den USA zeitlich uneinge-

schränkt in der medizinischen Forschung

tätig werden zu können.«

Antonia Richter, Magdeburg

»Sommer, Sonne und Delfine – es gibt fast

nichts Schöneres! Und Florida ist Südsee,

Mittelmeer und Schwäbische Alp in einem.

Wo sonst hat man so viele Landschaften,

Tiere – und nicht zu vergessen die Raketen.

We love Florida!«

Sylvia Hirsch, Esslingen

wesenheit von mehr als einem Jahr sollte der

Greencard-Halter einen Antrag auf eine

Wiedereinreisegenehmigung stellen. Im Fall

einer Abwesenheit von mehr als zwei Jahren

ist ein spezielles Rückkehrervisum (»Retur-

ning Resident Visa«) erforderlich.

Nach Ablauf von drei beziehungsweise

fünf Jahren – je nach Erwerbsstand – haben

Sie als Greencard-Inhaber das Recht, einen

Antrag auf Naturalisierung, also die Gewäh-

rung der US-Staatsbürgerschaft zu stellen.

Sie müssen dafür mindestens 18 Jahre alt

und eine Person mit »guter Moral und

Charakter« sein, die »Englisch lesen, schrei-

ben und sprechen kann und ein Basiswissen

über die Geschichte und das Regierungssys-

tem der USA besitzt«, wie es in den Statuten

heißt. Zu beachten ist dabei, dass die deut-

sche Staatsbürgerschaft prinzipiell aus-

schließlich ist, ein Deutscher also seine

Staatsbürgerschaft verliert, wenn er auf An-

trag eine andere Staatsbürgerschaft an-

nimmt, sofern nicht einem zuvor gestellten

Antrag auf die ausnahmsweise Beibehal-

tung der deutschen Staatsbürgerschaft statt-

gegeben worden ist.

Mal Chance

auf den Traum10


